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Leitsatz 

I. Die ausdrQckliche Benennunz eines neuen Vertrasstaats in einer eurooAischen 
Patentaruneldung kurze Zeit vor dem Inkrafttreten des EuropAischen 
Ubereinkomniens für diesen Staac kann zwar keine Verschiebung des Anme1detaz 
auf den Tag des Inkrafttretens rechtfertigen (vgl. J 14/90). Jedoch kann 
eine soiche ausdrQckliche Benennunz. nach Verzewisserunz beim Anmelder, 
dahin ausgelegt werden, daB der Anmelder keinen fruheren Anmeldetag wUnscht 
als den Tag. an dem das Euroaische Patentübereinkonmien fur den betreffenden 
Staat in Kraft tritt. 

H. Im schriftlichen Verfahren vor dern EurooAischen Patentamt und in der 
Entscheidunz kann dps Mit auch eine andere Anitssprache a].s die Verfahrens-
sirache verwenden, sofern alle Beteiligten hierzu ihr EinverstAndnis erkiArt 
haben. 
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Sachverhalt und Antrãge 

Der Aninelder reichte am 28. Dezember 1989 die europäische 
Patentanmeldung 89 124 087.1 unter Inanspruchnahme einer 
(frühesten) Priorität vom 7. Januar 1989 em. Im Feld 26 
des Formblatts des Antrags auf Patenterteilung (Formblatt 
wie in AB1. EPA 1986, 306 veróffentlicht) hatte er alle 
damals mäglichen zwãlf Benennungen vorgenommen und 
auBerdem mit Schreibmaschine eingefügt "Dänemark/Denmark-
DK-X" und auch dafür eine Benennungsgebühr gezahit. Die 
Eingangsstelle des Europàischen Patentamts bezeichnete 
diese Einfügung als unwirksam und zahite die 
Benennungsgebühr zurück. 

Am 2. Màrz 1990 reichte der Anmelder als vorsorgliche 
Manahme eine gesonderte Anmeldung für Dänemark 
(Nr. 90 104 109.5) em, die er als "Teilanineldung" 
bezeichnete und für die er den 1. Januar 1990 als 
Anmeldetag beanspruchte. 

Durch Entscheidung vom 23. April 1990 lehnte die Eingangs- 
stelle des EPA einen Hauptantrag des Anmelders ab, der 
europäischen Patentanmeldung 89 250 127.1 den 
1. Januar 1990 als Anmeldetag zuzuerkennea und ebenso 
einen Hilfsantrag, zwei Anmeldungen zu führen, nãiulich 
eine mit dem Anme].detag 28. Dezember 1989 für alle Staaten 
auBer Dànemark und eine mit dem Annieldetag 1. Januar 1990 
für Dänemark. Zur Begrundung wird vornehmlich folgendes 
ausgeführt: Das EPA habe grundsätzlich keine andere 
Möglichkeit, als jenen Tag als "Anmeldetag" festzulegen, 
an dem Anmeldeunterlagen eingereicht werden, die die 
Voraussetzungen des Artikels 80 EPU erfüllen. Die 
Zuerkennung eines späteren Tages kónne nur aufgrund einer 
Rechtsnorin erfolgen. Für einen Fall der vorliegenden Art 
gebe es eine solche nicht. Etwas anderes könne nur gelten, 
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2 	 J18/90 

wenn. die Absicht des Aninelders, einen spãteren Anmeldetag 
zu erhalten, ganz eindeutig feststehe. Eine sich auf eine 
Prioritãt stützende Anineldung kOnne inhaitlich eine 
Erfindungserweiterung enthalten, für deren Patentierbar-
keit der Aninëldetag und nicht der Prioritatstag 
entscheidend sei. 

Mit seiner zulässigen Beschwerde macht der Beschwerde-
führer geltend, daB Artikel 80 EPU nur die Minimal-
Anforderungen für den fruhest möglichen Anmeldetag 
enthalte und die Verschiebung auf einen spàteren Tag 
nicht ausschlie8e. Selbst die Eingangsstelle des EPA würde 
in Fallen der vorliegenden Art die Vergabe des Anineldetags 
aufschieben, wenn dies mit der Einreichung der Anmeldung 
ausdrücklich beantragt werde. Fehie diese ausdrUckliche 
Erklärung, so könne sie nachgebracht werden und notfalls 
auch als Irrtumsberichtigung nach Regel 88, Satz 1 EPU 
erfolgen. 

Die Beschwerdekamrner hat in dent hier vorliegenden 
Beschwerdefall J 18/90 - Canon, wie auch bei den 
Beschwerden J 14/90 - Flachglas und J 30/90 - Shea, in 
denen es ebenfalls urn die Benennung Dànexnarks un 
Zusanunenhang mit dent Inkrafttreten des Europäischen 
Patentübereinkommens für Däneinark geht, dent Präsidenten 
des EPA nach Artikel 12a der Verfahrensordnung der 
Beschwerdekaxninern (AB1. EPA 1989, 361) Gelegenheit zur 
Stellungnahine gegeben. Er hat jim vorliegenden Fall 
schriftlich Stellung genoxnmen und folgendes ausgeführt: 

Der Anineldetag sei durch Artikel 80 EPU definiert als der 
• 	Tag, an dent die dort genannten Erfordernisse erfüllt 

sind. Dieser Tag sei von der Eingangsstelle als Anmeldetag 
festzulegen. Sie känne dies nicht davon abhängig machen, 
ob mm übrigen eine Inkonsistenz jim Antrag auf Patent-
erteilung erkennbar sei. Die Rechtssicherheit verlange 
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3  J 18/90 

einen unzweife].haften Anineldetag, weil mit ihm wichtige 
Fristen zu laufen beginnen. Nur bei välliger Eindeutigkeit 
des Anmelderwunsches, einen spàteren Tag als Anineldetag 
zuerkannt zu bekominen, bestehe u. U. die Mäglichkeit, 
diesem Wunsch zu entsprechen. Diese absolute Eindeutigkeit 
des Anxnelderwunsches gebe es im vorliegenden Fall nicht, 
da der Anineldetag für die Patentfähigkeit einer uber den 
Inhalt der Prioritàtsunterlagen hinausgehenden Erfindungs-
erweiterung raa6geblich sein känne. Fehie diese absolute 
Eindeutigkeit des Anmelderwunsches, so sei es nicht 
Aufgabe der Eingangsstelle, die Eindeutigkeit durch eine 
Rückfrage herbeizuführen. Eine Verschiebung des 
Anineldetags auf spateren Wunsch des Anmelders könne es nur 
aufgrund eindeutiger Rechtsnormen geben. Solche stünden 
nur für den Fall nachgereichter Zeichnurn in 
Artikel 91 (6) i. V. m. Regel 43 (2) EPU zur Verfügung. 

VI. 	Mit Schreiben vom 26. Februar 1991 zahite der Beschwerde- 
führer die Beschwerdegebühr für Däriemark durch Beifügung 
eines Schecks erneut und beantragte 

die angefochtene Entscheidung aufzuheben; 

(nach Hauptantrag) der europäischen Patentanineldung 
Nr. 89 124 087.1 den Anmeldetag 1. Januar 1990 
zuzuerkennen; 

(nach Hilfsantrag) der am 2. März 1990 vorsorglich 
für Dänemark gesondert eingereichten Teilanmeldung 
Nr. 90 104 109.5 den Anmeldetag 1. Januar 1990 
zuzuerkennen. 

Ferner erklärte er, mit dem Gebrauch der deutschen Sprache 
im schriftlichen Verfahren und in der Entscheidung 
einverstanden zu sein. 
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4 	J 18/90 

Entsche idungsgründe 

	

1. 	Obwohl die Verfahrenssprache Englisch 1st, kann die 

Entscheidung in Deutsch ergehen. Der Anmelder und einzige 

Beteiligte am Verfahren hat dem Gebrauch der deutschen 

Sprache im schriftlichen Verfahren ausdrücklich 

zugestimmt. Bei mündlicher Verhandlung hätte daher auch 

die Niederschrift nach Regel 76 EPU in Deutsch abgefaBt 

weden kànneri. 

	

1.1 	Deni EPA war nach bisherigem Recht ii schriftlichen 

Verfahren der Gebrauch einer anderen Aintssprache ais der 

Verfahrenssprache nur nach Anderung der Verfahrenssprache 

nach Regel 3 EPU möglich. Dies setzt einen entsprechenden 

Antrag des Annielders oder Patentinhabers voraus. Davon 

wurde mm Beschwerdevefahren gelegentlich Gebrauch gemacht, 
so beispielsweise in einer jener sieben Entscheidungen der 

GroBen Beschwerdekainmer in Sachen der "zweiten 

medizinischen Indikation" (AB1. EPA 1985, 59). Die 

Schwierigkeit der zu entscheidenden Fragen 1äi3t es 

gelegentlich zweckinãi3ig erscheinen, daB eine andere Aints-

sprache als die Verfahrenssprache gewählt wird, well sie 

schlechthin alien Mitwirkenden gelàufiger 1st und diesen 

damit einen hôheren Grad gedanklicher Differenzierung 

ermãglicht. Nicht ohne Grund sieht daher auch 

Artikel 4 (6) der Verfahrensordnung der Beschwerdekainmern 

(AB1. EPA 1983, 7) vor, daB Entscheidungen intern in einer 

anderen Amtssprache als der Verfahrenssprache abgefaBt 

werden können. Dies bedeutet aber auch, daB sie in der 

anderen Sprache konzipiert werden. Die Ubersetzung in die 

Verfahrenssprache bleibt trotz aller Ubersetzungsquaiität 

doch eine Ubersetzung. Es braucht nicht verschwiegen zu 

werden, daB gelegentlich der sog. "Aintliche Text" nicht 

der Text ist, in der die Entscheidung konzipiert wurde, 

sondern eine Ubersetzung. Uingekehrt kann das, was mm 
Anitsblatt als "Ubersetzung" erscheint, der Text der 

UI 
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5 	 J 18/90 

Konzeption sein. Bisher konnte soiches durch eine Anderung 
der Verfahrenssprache im Interesse aller Mitwirkenden 
verinieden werden. Damit konnte eine bessere gegenseitige 
Verstàndigung und ein hãheres Niveau an gedanklichem 
Ausdruck erreicht, die Wahrhaftigkeit gewahrt und 
effizienter gearbeitet werden. 

	

1.2 	Soiches ist auch nach Streichung von Regel 3 EPU (vgl. 
AB1. EPA 1991, 4) nicht ausgeschlossen. Soweit bekannt, 
solite mit der Streichung nur verhindert werden, daB nach 
Anderung der Verfahrenssprache Forinblâtter in falscher 
Sprache verwendet werden und ungultige Bescheide, 
Mitteilungen und Entscheidungen ergehen. Zweck der 
Streichung war es nicht, dem Aint im schriftlichen 
Verfahren - insbesondere bei Entscheidungen - den Gebrauch 
einer anderen Amtssprache als der Verfahrenssprache 
unmöglich zu machen, sofern alle Beteiligten damit 
einverstanden sind. Dies vorausgesetzt, kann daher das Amt 
auch im schriftlichen Verfahren eine andere Aintssprache 
als die Verfahrenssprache verwenden. Was nach Regel 2 (2) 
EPU un mündlichen Verfahren ohne Einverständnis der 
Beteiligten inöglich ist, kann un schriftlichen Verfahren 
mit deren Einverständnis wohi nicht ausgeschlossen sein. 

	

1.3 	Selbstverständlich bleibt bei Gebrauch einer anderen 
Amtssprache die europaische Patentanineldung und das 
europâische Patent im Text der Verfahrenssprache 
unberührt. Entsprechend bisheriger Regel 3 Absatz 2 EPU 
kännen Anderungen dieser Texte nur in der Verfahrens-
sprache eingereicht werden. Soiche Anderungen können auch 
nur unter Bezug auf den Originaltext, d. h. auf die 
Verfahrenssprache erärtert und geänderte Fassungen nur im 
Originaltext vom Amt beschlossen werden. 

	

2. 	Die Läsung des Falles ergibt sich für die Beschwerdekanuuer 
n.icht durch eine Verschiebung des Anineldetages, sondern 
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durch eine Auslegung des Erklärungsinhaltes des an 

28. Dezeinber 1989 eingegangenen Antrags auf Patent- 

erteilung vor den Hintergrund der damals den EPA wie den 

Anmelder bekannten Tatsache, daB das Europäische Patent-

übereinkommen für Dãnemark am 1. Januar 1990 in Kraft 

tritt (vgl. AB1. EPA 1989, 479), während die Prioritäts-

frist für die Anmeldung erst am 7. Januar 1990 abläuft. 

Die Möglichkeit, daB für einen etwaigen Of fenbarungs-

überschul3 der Zeitrang 28. Dezember 1989 statt 

1. Januar 1990 von Bedeutung sein kônnte, ist derart 

theoretisch und fernliegend, daB sie die Auslegung des 

Antrags auf Patenterteilung nicht beeinflussen kann. 

Auslegungsbedürftjge Erklärungen sind wesensgemäB nicht 

absolut eindeutig - sonst bedUrften sie keiner Auslegung. 

Eine denkbare Ausnahme kann eine sich aufdrängende 

Auslegung des Anmelderwillens nicht hindern, auch wenn zur 

Gewinnung letzter Eindeutigkeit eine Rückfrage notwendig 
ist. 

Es ist zwar richtig, daB es normalerweise nicht Aufgabe 

der Eingangsstelle 1st, Anmeldungsunterlagen auf 

inhaitliche Konsistenz zu prüfen und Widersprüche durch 

Rückfragen zu klären. Dies gilt aber n-icht, wenn in einer 

an einem 28. Dezember eingehenden Patentanmeldung em 

Staat benannt wird, der von darauffolgenden 1. Januar an 

beriennbar ist. Auch in patentamtlichen Verfahren kann eine 

Güterabwägung zwischen Verfahrensökonomie und Anmelder-

interesse geboten sein. Diese kann eine Regelabweichung 

zugunsten des Anmelders notwendig machen (vgl. T 166/86 - 

"gesonderter Anspruchssatz/HENKEL", AB1. EPA 1987, 372, 

GrUnde Mr. 7). 

Durch die Zuerkennung des 1. Januar 1990 als Anmeldetag 

für die europáische Patentanmeldung Mr. 89 124 087.1 ist 

Dänemark in diese Anmeldung eingeschlossen. Die 

rechtzeitig gezahite und dann zurückgezahlte Benennungs- 

'-I 
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gebühr ist erneut gezahit. Die Bennenung ist somit gültig. 
Die Benennung wurde in der Akte 89 124 087.1 auch nie 
zurückgenonunen. Die Einreichung einer gesonderten 
Anineldung für Dãne!nark - "Teilanmeldung" genannt - war 
inuner hilfsweise, d. h. konditional. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Der europãischen Patentanmeldung Mr. 89 124 087.1 wird der 
1. Januar 1990 als Anxneldetag zuerkannt. 

Die Gescháftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 0. Bossung 
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